
des Vorstandes
an die

Wmn >m Mm?» Iktikii-Dindnnikm in Wmj
erstattet

in der vierundsiedrigsten ordentlichen Veneral-Versammlung

am vonnerztas, üen u.April 1935, vormMass u Utzr.

Scchrtc Ircrrm!
leicker hst sich ärr sieichslinanrministerium su; grünöen, Nie u.k. nicht IchlWg sind, immer noch nicht bereit- 

gefunden» der Liersteuer ein vernünftiges Ausmaß ru geben.
Auf unserem volksgetränk lastet bekanntlich weiter der immer wieder ru beklagende, für dieses nicht tragbare 

Steuerdruck rum Schaden nicht nur der Lrauindustrie, des notleidenden Vastwirtrgewerbes und der Landwirtschaft, 
sondern auch weiter anderer mit ibm rusammenbängender preise des Erwerbslebens und nicht ruletzt auch rum 
schaden des Fiskuses selbst.

Auch der ungewöbnlich warme beurige Sommer konnte allgemein nur eine mäßige Steigerung des Konsums 
bringen, weil das kier ru teuer ist für die liautkratt der Arbeiter und der Mittelstandes, die beide auch nicht gewillt 
sind, mit jedem genossenen Liter Lier 17 pfg. auf dar Finanzamt ru tragen.

Namentlich in unserem Meinlande kann sich, wie wir schon in trüberen berichten betonten, diese Steuerflucht 
auswirken, weil bei uns, anders als in den meisten übrigen Leiten Deutschlands, im offenen Meine ein ebenfalls 
traditionelles, gutes und rüdem billigeres Volksgetränk, rumal in den rablreichen chemischen Straußwirtschatten 
völlig steuerfrei rur Verfügung siebt.

Mir baden rwar auch einen dem schönen Sommerwetter ru verdankenden entsprechenden Mebrkonsum ru 
verzeichnen, aber für die Wckkebr rur wirklichen Prosperität unserer trüberen bilanren, an denen auch der Fiskus 
seine Freude baden konnte, reicht er noch nicht aus.

Mir erhielten als Folge dieses Mebrkonsums und äußerster Sparsamkeit einen Aobüberschuß von ktVi. Z77141.74
Dach Vorschrift unseres Sesellschattsvertrages sind bieran ru kürren:

für rweitelbatte Außenstände... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KN. l16 2 ll.3 l
für Abschreibungen:
a) auf Liegenschaften... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KN. 69 580.43
b) auf Seschättseinrichtungen:

Fässer, Maschinen und Seräte etc..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 138 140.94 „ 207 721.37 „ 323 932.68
Der Reingewinn beträgt somit ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KN. 53 209.06
Dierru tritt ein vortrag vom vorigen Iäbr mit.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 58 997.89

sodaß rur Verfügung der Veneralversammlung sieben.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  irN. 112 206.95


